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Spielbetrieb nach SpO FVR §4 (Ziffer 1.a/b)

Aus gegebenen Anlass wird darauf hingewiesen, dass im FVR der Spielbetrieb im
Amateurbereich gemäß Landesverordnung RP ausgesetz ist.
Unter „Spielbetrieb nach SpO FVR §4 (Ziffer 1.a/b) ist zu verstehen:
1.a) „Pflichtspiele“ = alle von den Spielinstanzen des Verbandes/den Kreisen angesetzte
Spiele, die als Punktspiele der Kreisligen oder im „Play-Off-System“ in allen
Leistungsklassen durchgeführt werden.
1.b) „Freundschaftsspiele“ = aufgrund gegenseitiger Vereinbarungen mit
Mannschaften, Sportfeste, Turniere einschließlich Hallenturniere und
Kreissonderrunden.

Unter „https://www.fv-rheinland.de/corona/“ stellt der FVR die aktuellen Themen bereit.

Mit der 10.CoBelVo-RP „§10 - Sport“ vom 19.Juni 2020 wird die Möglichkeit des
Trainings in Gruppen bis zu 10 Personen erlaubt.
Einzelheiten sind der Verordnung der beigefügten Anlage zu entnehmen und zu
beachten.

Mit der Anlage „Zurück auf den Platz“ hat der DFB ein Leitfaden für Vereine verfasst, der
zur Kenntnisnahme bereitgestellt wird.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat auf Grundlage der 10.CoBelVo-RP ein
„Hygienekonzept für den Sport auf Außenanlagen“ verfasst, das als Anlage beigefügt
ist.
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